
 

" " "der Verein") besteht ein 
Verein gemäss den vorliegenden Statuten und nach Artikel 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Kapitel 1, Artikel 2, Absatz 1 des Filmgesetzes: «Als Film gilt jede für die Wiedergabe festgehaltene gestaltete Folge von Bildern mit oder 
ohne Ton, die bei der Betrachtung den Eindruck einer Bewegung hervorruft, unabhängig vom gewählten technischen Aufnahme-, 
Speicher- oder Wiedergabeverfahren».  
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